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Japanisches und 
europäisches Rechtsdenken 

Versuch einer Synthese 
philosophischer Grundlagen 

Herausgegeben von 

Mitsukuni Yasaki I Alois Troller I Jose Llompart 

Wer sich mit den - heute sehr weitgehend staatlich organisierten -
Rechtssystemen der modernen Gesellschaft unter rechtstheoretischem Aspekt 
befaßt, um deren philosophische Grundlagen zu erforschen, erkennt rasch, 
daß dies offensichtlich nicht möglich ist, ohne den geschichtlich-gesellschaft-
lichen Charakter aller Rechtssysteme zu berücksichtigen, der sich letztlich 
nur einer vergleichenden Betrachtungsweise erschließt. Auch kann man dies 
nur tun, wenn man im interkulturellen Vergleich die Eigenart des jeweili-
gen Zugangs zum Recht unterscheidet, die für den Traditionalismus bzw. die 
Modernität im japanischen wie im europäischen Rechtsdenken nun einmal 
charakteristisch ist. Offensichtlich gibt es auch in den Rechtskulturen der 
modernen Gesellschaft - neben den mehr oder weniger ausdifferenzierten, 
mit Hilfe der jeweiligen Staatsorganisation auf Dauer gestellten, formalen 
Rechtssystemen dieser Regionalgesellschaften - nach wie vor ein nicht-
staatliches, im menschlichen Gemeinschaftsleben und diversen sonstigen 
sozialen Systembildungen gepflegtes, genuin gesellschaftliches Recht. Beide 
Aspekte der Rechtsbildung dürfen von den mit dem Recht - wie auch 
immer - befaßten Wissenschaften wie von der Philosophie nicht ignoriert 
werden, wenn diese ihrem Gegenstand gerecht werden wollen. 

Dieses Doppelheft enthält eine Reihe von Vorträgen, die unter dem obigen 
Rahmenthema auf einem vom 30. Juli bis 2. August 1984 in Luzern veran-
stalteten gleichnamigen Symposium gehalten wurden. Die Tagung, für deren 
wissenschaftliches Programm die Kollegen Professor Dr. J ose Llompart, 
Tokyo, und Professor Dr. Dr. h. c. Alois Troller, Luzern, verantwortlich 
zeichneten, gliederte sich in drei Arbeitsbereiche: 

I. Die Kompetenzzuteilung als rechtsphilosophisches Problem im privaten 
und öffentlichen Recht. 
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11. Der Vertrag in seiner erkenntnistheoretischen und sprachlichen Proble-
matik am Beispiel der schuldrechtlichen Verträge und der Ehe. 

III. Das Erfassen gesellschaftlicher Beziehungen im Zusammenhang mit der 
Ordnungsbedürftigkeit und -möglichkeit als rechtssoziologisches Problem. 

Zu jedem Themenbereich wurden zwei Referate gehalten, je eins aus japa-
nischer bzw. kontinentaleuropäischer Sicht. Die Referenten, die Reihenfolge 
der Referate, die auch für den Abdruck beibehalten wurde, und die jeweili-
gen Tagungs- und Diskussionsleiter (für die Paneldiskussion der Referenten 
mit den mehr als 70 Tagungsteilnehmern) ergeben sich aus dem beigefügten 
Diskussionsbericht, der von Herrn Privatdozent Dr. Dieter Wyduckel (Mün-
ster) aufgrund der Tonbandabschriften der Paneldiskussion angefertigt 
wurde; hierfür sind ihm die Herausgeber dieses Doppelhefts und die Ver-
anstalter des Symposiums sehr zu Dank verpflichtet. Eine Veröffentlichung 
der Diskussionsvoten in vollem Wortlaut mußte aus Mangel an Raum leider 
unterbleiben. Dieses Heft enthält ferner neben den zum Teil überarbeiteten 
Referaten die jetzt in ausgearbeiteter Form vorliegenden Eröffnungsbeiträge 
der wissenschaftlichen Veranstalter, die den Referaten voran- bzw. nach-
gestellt wurden. 

Die im kontinentaleuropäischen Bereich vermutlich erste rechtstheoretische 
Tagung über japanisches und europäisches Rechtsdenken wurde überhaupt 
erst ermöglicht durch die großzügige Förderung der Hermann und Marianne 
Straniak-Stiftung, Sarnen/Schweiz, die - neben anderen satzungsmäßigen 
Zwecken - auch .,Bemühungen zur Verbindung des philosophischen Gedan-
kengutes der östlichen (asiatischen) mit der abendländischen (westlichen) 
Welt" fördert, mit dem Ziel, .,aus der Verbin<lung dieses Gedankengutes 
eine Synthese zu schaffen". Die Stiftung hat - abgesehen vom wissenschaft-
lichen Programm - das gesamte Straniak-Symposium 1984 in Luzern orga-
nisiert und betreut. Für die außerordentlich entgegenkommende Förderung 
und Unterstützung sei ihrem Stiftungsrat, den Herren Dr. H. Liebscher, 
Rechtsanwalt in Salzburg (Präsident), Hans Costa, Treuhänder in Luzern, 
und Dr. H. C. von Schulthess, Rechtsanwalt in Zürich, sehr herzlich gedankt. 
Ein Teil dieser Auflage ist als Sonderausgabe für die Straniak-Stiftung be-
stimmt. Deshalb wurde dieses Heft mit einer doppelten Paginierung ausge-
stattet. Es wird empfohlen, beim Zitieren die laufende Paginierung der 
Zeitschrift zu verwenden. 

Ursprünglich wurde das Luzerner Straniak-Symposium 1984 durch einen 
Vortrag von Herrn Professor Dr. Viktor Arevalo Menchaca, Basel, über .,Die 
philosophischen Gedanken von Hermann Straniak" eingeleitet; er wird von 
der Straniak-Stiftung als selbständige Publikation veröffentlicht, da seine 
Berücksichtigung in dieser Zeitschrift den ohnehin schon überschrittenen 
Rahmen gesprengt hätte. Die Herausgeber danken der Stiftung und Herrn 
Kollegen Arevalo für ihr freundliches Einverständnis. 

Werner Krawietz 
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JAPANISCHES UND EUROPÄISCHES RECHTSDENKEN 

Von J ose Llompart, Tokyo 

"Japanisches und europäisches Rechtsdenken - Versuch einer Syn-
these philosophischer Grundlagen" war das Thema des 1984 in Luzern 
durch die Hermann und Marianne Straniak-Stiftung durchgeführten 
Symposiums. Diese Veranstaltung zu bewerten, ist nicht das Ziel des 
vorliegenden Aufsatzes, denn das ist eine Sache, die dem wissenschaft-
lichen Geschmack der einzelnen Teilnehmer vorbehalten bleiben muß. 
Vorliegender Beitrag ist nur eine weitere Bearbeitung meiner bei dieser 
Gelegenheit gehaltenen Einführungsrede, ergänzt durch Gedanken, die 
ich mir im Laufe des Symposiums als Zuhörer gemacht habe. Obwohl ich 
an jedem Tag bei der anschließenden Diskussion mich zu Wort melden 
wollte, war der Andrang zu Fragen bzw. Meinungsäußerung so stark, 
daß ich es für besser hielt, mein Schweigen nicht zu brechen. Schweigen 
ist Gold, aber da die Wissenschaft sich von diesem Gold allein nicht 
bereichern kann, werde ich die mir gebotene Gelegenheit benutzen, um 
offen meine Meinung zu äußern. 

Die einleitenden Bemerkungen zur Möglichkeit einer Synthese von 
japanischem und europäischem Rechtsdenken (I) wurden vor der Teil-
nahme am Symposium geschrieben und bei der Eröffnung vorgetragen. 
Inhaltlich gesehen glaube ich, keine Korrekturen, sondern nur gering-
fügige Ergänzungen machen zu müssen. Die nachfolgenden Ausführun-
gen (II) sind als Herausforderung zur Gegenkritik nach dem besseren 
Wissen des Lesers und als Einladung zur Fortsetzung des in Luzern 
angefangenen Dialogs geschrieben worden. Ich übersehe nicht, daß 
manche meiner Feststellungen dem Fachmann allzu kritisch und sogar 
stark subjektiv erscheinen werden. Irgendwie muß man sich jedoch auf 
den Weg machen, und die Suche nach Objektivität ist meiner Meinung 
nach ein sehr subjektives Unternehmen, das nur mit Kritik und Ge-
genkritik verbessert werden kann. In diesem Sinne liegt es mir fern, 
das letzte Wort zu diesem Thema sagen zu wollen. Zum Schluß soll noch 
eine kurze Bemerkung hinzugefügt werden über die Methode, die mei-
nes Erachtens zur Erreichung einer Synthese von japanischem und eu-
ropäischem Rechtsdenken zu befolgen ist (III). 

9• 


